	Je nach Ausgangssituation leisten diese Träger/ das Integrationsamt

	Krankenkasse: Bei Erkrankungen, die nicht mit der Tätigkeit in Verbindung gebracht werden, übernimmt Krankengeld bis zu 72 Wochen nach den 6 Wochen Lohnfortzahlung.

	Rentenversicherung: Bei der beruflichen Reha, wenn 15 Jahre Beiträge gezahlt wurden, bei der medizinischen Reha, wenn in den letzten 2 Jahren 6 Monate Beiträge gezahlt wurden.

	Agentur für Arbeit: Bei der beruflichen Reha, wenn die DRV keine Leistung erbringt.

	Berufsgenossenschaften / Unfallversicherungsträger: Bei Arbeits- und Wegeunfällen, bei Berufskrankheiten bezahlt die BG Verletztengeld (wie Krankengeld, nur höher) sowie alle Leistungen der medizinischen und beruflichen Rehabilitation bis hin zu einer Versicherungsrente.

	Integrationsamt: Bezuschusst den Arbeitgeber bei außergewöhnlichen Belastungen, wie technische Hilfen oder die Schaffung von neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen.

	Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld



